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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Im Vordergrund der Justizreform steht die Entlastung und Stärkung des
Bundesgerichts. Einerseits soll der Gang nach Lausanne eingeschränkt werden, wobei
erst das Ausführungsgesetz konkrete Regeln setzen wird. Andererseits wird durch die
Einführung der obligatorischen Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Kantonen, der
erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene und der Bildung eines
Bundesstrafgerichts in den jeweiligen Bereichen eine gerichtliche Vorinstanz
eingerichtet. Der Rechtsschutz wird durch die Einführung der Rechtsweggarantie, des
unbeschränkten Anspruchs auf Zugang zu einem Gericht, ausgebaut. Durch die
Kompetenz des Bundesrats zu einer Vereinheitlichung des Zivil- und Strafprozessrechts
sollen schliesslich die kantonalen Divergenzen bei der Gerichtsorganisation und den
Verfahren aufgehoben werden.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.1996
DIRK STROHMANN

Beim Paket «Justizreform» konnte in den Kommissionen ebenfalls kein Konsens
gefunden werden. Unumstritten war lediglich die Vereinheitlichung des Straf- und
Zivilprozessrechts. Die bürgerlichen Kommissionsmehrheiten stimmten zwar dem
Grundkonzept des Bundesrates zu, das auf eine Entlastung des Bundesgerichts durch
Zugangsbeschränkungen sowie durch die Stärkung der kantonalen und
eidgenössischen Vorinstanzen setzt. Dieses wurde aber von der SP bis zuletzt bekämpft.
Da die Linke mit ihrem Vorschlag eines personellen Ausbaus des Bundesgerichtes nicht
durchdrang und zudem sich auch der von ihr bekämpfte Vorschlag des Bundesrates für
die Einführung einer beschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit durchsetzte, lehnten
ihre Vertreter in der nationalrätlichen Kommission das Paket in der Schlussabstimmung
geschlossen ab. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.05.1997
HANS HIRTER

Einigen Wirbel verursachte eine Vorlage der RK-N, die auf die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit zielte und auf zwei parlamentarische Initiativen Studer
(evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückging. Im konkreten Fall soll das
Bundesgericht Bundesgesetze auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung
kontrollieren können. In der im Februar gestarteten Vernehmlassung äusserten sich die
SVP und die FDP ablehnend. Die SP und die Grünen sowie Anwälte, Richter und 12
Kantone, und etwas später auch der Bundesrat befürworteten den Ausbau. Wurde auf
der einen Seite eine Justizialisierung der Politik und das Ende der direkten Demokratie
befürchtet, hob die andere Seite die bis jetzt nicht gewährleistete Normenhierarchie
und die Stärkung des Menschen- und Grundrechtschutzes hervor. Mit 13 zu 10 Stimmen
bei zwei Enthaltungen empfahl die Kommission schliesslich, Artikel 190 zu streichen,
der die Unanfechtbarkeit der Bundesgesetze begründet. Die grosse Kammer folgte im
Dezember ihrer Kommission und nahm den Antrag mit 94 zu 86 Stimmen an. In der
kleinen Kammer wurde das Geschäft im Berichtsjahr nicht mehr behandelt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN

Stimmung in der Bevölkerung

In einer von der ETH durchgeführten Studie „Sicherheit“ wurde das Vertrauen der
Schweizer Bevölkerung in verschiedene Institutionen abgefragt. Dabei wurde eine
markante Zunahme des Vertrauens in die Polizei (7,6 Punkte auf einer Skala von 1 bis 10),
die Gerichte (7,0), den Bundesrat (6,8) und ins Parlament (6,2) gemessen. Nach wie vor
lediglich mittelmässig ist laut der ETH-Studie hingegen das Vertrauen in die Parteien
(5,1) und die Medien (5,1). 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.05.2012
MARC BÜHLMANN
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Auch 2015 wurden sowohl gemäss Sorgenbarometer als auch gemäss ETH-
Sicherheitsbericht den Gerichten als Institution sehr viel Vertrauen entgegengebracht.
Das Institutionenvertrauen ist Teilbereich beider jährlich erscheinender Publikationen.
Die beiden Befragungen sind freilich aufgrund unterschiedlicher Skalen nicht direkt
miteinander vergleichbar. Bei beiden findet sich aber das Vertrauen in den Bundesrat
ebenfalls auf den vorderen Plätzen. In beiden Studien hat das Regierungsvertrauen im
Vergleich zu 2014 zugenommen. Unterschiedliche Befunde zeigen die beiden Studien
bezüglich der Polizei und der Armee. Während im ETH-Bericht der Polizei am meisten
Vertrauen von allen acht abgefragten Institutionen (noch vor der eidgenössischen
Judikative) entgegengebracht wird, findet sich das Vertrauen in die Ordnungshüter im
Sorgenbarometer - hier wurde das Vertrauen in 20 unterschiedliche Akteure erhoben -
lediglich auf Rang 4 (hinter Bundesgericht, Bundesrat und Nationalrat). Der Armee wird
laut dem Sicherheitsbericht der ETH leicht mehr Vertrauen entgegengebracht als dem
eidgenössischen Parlament. Im Sorgenbarometer hingegen ist das Vertrauen in den
National- und in den Ständerat recht deutlich höher als dasjenige in die Armee.
Einigkeit herrscht bei beiden Befragungen hinsichtlich der politischen Parteien und der
Medien, denen vergleichsweise wenig Vertrauen entgegengebracht wird, wobei dies
beim differenzierteren Sorgenbarometer insbesondere für die Gratiszeitungen und
weniger für Radio und bezahlte Zeitungen gilt. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Laut dem von der Credit Suisse beim gfs.bern in Auftrag gegebenen Sorgenbarometer
bereiteten den Schweizerinnen und Schweizern im Umfragejahr 2018 die Altersvorsorge
am meisten, die Gesundheit und Krankenkassen am zweitmeisten Sorgen. Der
Rentensicherung ordneten die Befragten dabei höchste politische Priorität zu, wobei
hierzu die gescheiterte AHV-Reform beigetragen haben dürfte, wie im Bericht
festgestellt wurde. Während zwar die Zahl der in die Schweiz geflüchteten Menschen
leicht zurückgegangen sei, hätten die Kategorien «AusländerInnen» (dritter Platz) sowie
«Flüchtlinge und Asyl» (vierter Platz) erstmals seit drei Jahren wieder an Bedeutung
gewonnen. Neu fand sich im Untersuchungsjahr auch die Umweltthematik unter den
Top Fünf, was laut Bericht einerseits dem trockenen und heissen Sommer, andererseits
aber auch dem in den Medien sehr präsent diskutierten Klimawandel zuzuschreiben
sei.
Wohl erstaunlichstes Resultat sei jenes bezüglich der Arbeitslosigkeit. Diese, eigentlich
eine Dauersorge der Schweizer Bevölkerung, gehöre erstmals seit den Neunzigerjahren
nicht mehr zu den fünf dringendsten Problemen. So schätzten insgesamt 85 Prozent
der Befragten ihren Arbeitsplatz als gesichert ein. Dabei fühlten sie sich auch nicht
durch Entwicklungen wie der zunehmenden Digitalisierung bedroht: 75 Prozent der
Umfrageteilnehmenden hielten es für unwahrscheinlich, dass sie Ihren Job an einen
Roboter abtreten müssten.
Über das Vertrauen in die Institutionen befragt, gaben 61 Prozent an, der Regierung zu
vertrauen, womit dieser Wert weit über dem OECD-Schnitt von 43 Prozent liegt. Ein
noch höheres Vertrauen habe die Bevölkerung gemäss Studie aber in die Justiz: Mit 70
Prozent belegten das Bundesgericht und die Polizei auf der Rangliste gemeinsam den
ersten Platz. Auf dem zweiten Platz lagen die Armee und die Nationalbank. Einen
Vertrauensverlust mussten unterdessen die politischen Parteien verzeichnen: Nur noch
39 Prozent der Befragten, also 13 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, vertrauten laut
der Umfrage den Parteien. In dieses «politkritische Bild» der Schweiz passe denn auch
der zurückgegangene Nationalstolz: Im Erhebungsjahr gaben 79 Prozent an, stolz darauf
zu sein, Schweizerin oder Schweizer zu sein, was einem Rückgang von elf
Prozentpunkten gegenüber der Vorjahresumfrage entspreche. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.12.2018
CHRISTIAN GSTEIGER
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